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Elfte Verordnung 
zur Änderung der Thüringer Kapazitätsverordnung 

Vom 15. April 2025

Aufgrund des § 14 Nr. 2 des Thüringer Hochschulzulas-
sungsgesetzes in der Fassung vom 8. September 2020 
(GVBl. S. 449) in Verbindung mit Artikel 12 Abs. 1 Nr. 7 des 
Staatsvertrags über die Hochschulzulassung vom 21. März 
2019 bis 4. April 2019 (GVBl. S. 404) verordnet das Minis-
terium für Bildung, Wissenschaft und Kultur:

Artikel 1

Die Thüringer Kapazitätsverordnung vom 18. Juni 2009 
(GVBl. S. 485), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Ver-
ordnung vom 23. April 2021 (GVBl. S. 239), wird wie folgt 
geändert:

1. § 52 erhält folgende Fassung:

„§ 52 
Patientenbezogene Kapazität

(1) Das Berechnungsergebnis für den klinischen Teil 
des Studiengangs Medizin ist anhand der patienten-
bezogenen Einflussfaktoren nach § 49 Abs. 2 Nr. 4 
zu überprüfen. Als patientenbezogene jährliche Auf-
nahmekapazität für den Studienabschnitt zwischen 
dem Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung nach § 1 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der Approbationsordnung für Ärz-
te und dem Beginn des Praktischen Jahres nach § 1 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 der Approbationsordnung 
für Ärzte sind zu berücksichtigen:
1. 16,22 v. H. des Quotienten, der sich aus der Zahl 

der im Vorjahr vollstationären tagesbelegten Bet-
ten des Klinikums und der Zahl 365 ergibt, und

2. 5,86 v. H. des Quotienten, der sich aus der Zahl der 
im Vorjahr teilstationären tagesbelegten Betten des 
Klinikums und der Zahl 250 ergibt.

Sofern die Summe der nach Satz 2 ermittelten Zahlen 
niedriger ist als das Berechnungsergebnis nach den 
§§ 41 bis 48 unter Berücksichtigung der Überprüfung 
nach § 49 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 und 7 sowie Abs. 3, erhöht 
sich die Summe um 6,23 v. H. des Quotienten, der sich 
aus der Anzahl der täglichen ambulanten Kontakte des 
Klinikums im Vorjahr, mit Ausnahme der Kontakte auf-
grund persönlicher Ermächtigungen nach § 116 Satz 1 
des Fünften Buchs Sozialgesetzbuch (SGB V) und der 
spezialfachärztlichen Versorgung nach § 116b Abs. 1 
in Verbindung mit Abs. 2 SGB V, und der Zahl 250 er-

gibt, jedoch nicht um mehr als 50 v. H. der Summe aus 
den nach Satz 2 ermittelten Zahlen.

(2) Soweit in außeruniversitären Krankenanstalten 
Lehrveranstaltungen für den Studienabschnitt nach 
Absatz 1 Satz 2 vereinbarungsgemäß und auf Dauer 
durchgeführt werden, erhöht sich die patientenbezoge-
ne jährliche Aufnahmekapazität entsprechend.

(3) Liegt das Berechnungsergebnis nach den Absät-
zen 1 und 2 niedriger als das Berechnungsergeb-
nis nach den §§ 41 bis 48 unter Berücksichtigung der 
Überprüfung nach § 49 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 und 7 sowie 
Abs. 3, ist es der Festsetzung der Zulassungszahl zu-
grunde zu legen; § 49 Abs. 2 Nr. 6 bleibt unberührt.“

2. In § 57 Satz 4 werden die Worte „im Einvernehmen mit 
dem für Hochschulwesen zuständigen Ministerium“ ge-
strichen.

3. In § 58 werden die Worte „in männlicher und weiblicher 
Form“ durch die Worte „für alle Geschlechter“ ersetzt.

4. Anlage 8 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 1 wird aufgehoben.

b) Die bisherige Nummer 2 wird die Nummer 1 und 
die Bezeichnung „Ministerium“ wird durch die Be-
zeichnung „für Hochschulwesen zuständigen Mi-
nisterium“ ersetzt.

c) Die bisherigen Nummern 3 und 4 werden die Num-
mern 2 und 3.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.

Erfurt, den 15. April 2025

Der Minister für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur

Christian Tischner
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Vierte Verordnung 
zur Änderung der Thüringer Lehrverpflichtungsverordnung 

Vom 30. April 2025

Aufgrund des § 96 Abs. 5 Satz 1 des Thüringer Hoch-
schulgesetzes vom 10. Mai 2018 (GVBl. S. 149), zuletzt 
geändert durch Artikel 31 des Gesetzes vom 2. Juli 2024 
(GVBl. S. 277), verordnet das Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur im Benehmen mit der Landespräsi-
dentenkonferenz: 

Artikel 1

Die Thüringer Lehrverpflichtungsverordnung vom 24. März 
2005 (GVBl. S. 161), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 19. Mai 2020 (GVBl. S. 286), wird wie folgt geändert:

1. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 wird die Angabe „20 bis 26 
LVS“ durch die Angabe „19 bis 24 LVS“ ersetzt.

b) In Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 wird die Angabe „17 LVS“ 
durch die Angabe „16 LVS“ ersetzt.

c) Folgender Absatz 9 wird angefügt:

„(9) Aus Mitteln Dritter bezahlte Mitarbeiter an For-
schungsvorhaben, die in der Hochschule durchge-
führt werden, sind nur zur Lehre verpflichtet, so-
fern dies die Bedingungen der Geldgeber vorsehen 
oder zulassen.“

2. § 5 Abs. 8 erhält folgende Fassung:

„(8) Lehrveranstaltungen, bei denen alle Lernaktivitä-
ten synchron oder asynchron in einem digitalen Rah-
men als Online-Lehre durchgeführt werden, werden in 
entsprechender Anwendung der Absätze 1 bis 4 auf die 
Lehrverpflichtung angerechnet, wenn sie einschließ-
lich der Vor- und Nachbereitung und begleitenden Be-
treuung mit einer vergleichbaren zeitlichen Belastung 
für die Lehrenden verbunden sind. Die Anrechnung ist 
grundsätzlich auf 25 v. H. der Lehrverpflichtung des 
Lehrenden begrenzt; bei besonderem dienstlichem In-
teresse kann diese Begrenzung überschritten werden.“

3. § 8 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Sofern die Erbringung des erforderlichen Lehr-
angebots in einer Selbstverwaltungseinheit sicher-
gestellt ist, kann für die Wahrnehmung weiterer oder 
erstmalig zu übernehmenden Aufgaben, Tätigkeiten 
und Funktionen in der Hochschule auf Antrag eine 
Ermäßigung der Lehrverpflichtung gewährt wer-
den, deren Umfang die folgende Anzahl von Lehr-
veranstaltungsstunden bei den jeweiligen Lehren-
den nicht überschreiten soll: 
1. an Universitäten und an der Hochschule für 

Musik zwei Lehrveranstaltungsstunden sowie

2. an Fachhochschulen und an der Dualen Hoch-
schule sechs Lehrveranstaltungsstunden. 

Satz 1 gilt insbesondere für 
1. besondere Aufgaben der Studienreform,
2. besondere Aufgaben im Fernstudium,
3. die Tätigkeit als Sprecher von Sonderfor-

schungsbereichen,
4. die Tätigkeit als Studienfachberater, wobei je 

Studiengang nicht mehr als zwei Lehrveran-
staltungsstunden als Ermäßigung der Lehrver-
pflichtung gewährt werden sollen,

5. die Leitung des Praktikantenamts,
6. die Betreuung von Sammlungen einschließlich 

der Bibliotheken,
7. die mit einer besonderen Belastung verbundene 

Leitung und Verwaltung von Einrichtungen der 
Hochschule unter der Voraussetzung, dass die 
Aufgaben nicht von der Hochschulverwaltung 
übernommen werden können,

8. die Wahrnehmung von mit besonderer Belas-
tung verbundenen Forschungs- und Entwick-
lungsaufgaben an Fachhochschulen und der 
Dualen Hochschule,

9. die Entwicklung innovativer Lehrkonzepte, ins-
besondere wenn diese überwiegend digital oder 
für den Lehrenden ganz oder teilweise in einer 
Fremdsprache umgesetzt werden sollen,

10. die erstmalige Vor- und Nachbereitung von Lehr-
veranstaltungen für erstmalig an einer Hoch-
schule Lehrende, längstens für die Dauer der 
ersten beiden Semester der Lehrtätigkeit und

11. die Tätigkeit als Mentor in einem in einer Stu-
dienordnung oder einem Studienplan vorgese-
henen Mentorenprogramm der Hochschule.

Abweichend von Satz 1 Nr. 2 kann an Fachhoch-
schulen und an der Dualen Hochschule für die 
Durchführung von konkret umschriebenen und fi-
nanziell abgesicherten Forschungs- und Entwick-
lungsaufgaben eine Ermäßigung der Lehrverpflich-
tung von bis zu neun Lehrveranstaltungsstunden 
gewährt werden, wenn stattdessen im gleichen Um-
fang Lehraufträge erteilt werden, die aus den Ein-
nahmen dieser Forschungs- und Entwicklungsauf-
gaben vergütet werden."

b) Absatz 3 wird aufgehoben.

c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3 und wie folgt 
geändert:

aa) In Satz 1 wird die Verweisung „den Absätzen 2 
und 3“ durch die Verweisung „Absatz 2“ ersetzt.

bb) Satz 2 wird aufgehoben. 

d) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 4 und die Ver-
weisung „den Absätzen 2 und 3“ wird durch die Ver-
weisung „Absatz 2“ ersetzt.
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e) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 5 und in Satz 3 
wird die Verweisung „Thüringer Vergabeverordnung 
vom 18. Juni 2009 (GVBl. S. 485) in der jeweils gel-
tenden Fassung“ durch die Verweisung „Thüringer 
Kapazitätsverordnung vom 18. Juni 2009 (GVBl. 
S. 485) in der jeweils geltenden Fassung“ ersetzt.

f) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 6.

g) Der bisherige Absatz 8 wird Absatz 7 und die Ver-
weisung „Absätzen 2 bis 4“ wird durch die Verwei-
sung „Absätzen 2 und 3“ ersetzt.

4. § 9 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 wird die Verweisung „§ 8 Abs. 1 
bis 4“ durch die Verweisung „§ 8 Abs. 1 bis 3“ er-
setzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Verweisung „§ 8 Abs. 1 bis 4“ 
durch die Verweisung „§ 8 Abs. 1 bis 3“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Verweisung „§ 8 Abs. 7“ durch 
die Verweisung „§ 8 Abs. 6“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 2025 in Kraft.  

Erfurt, den 30. April 2025

Der Minister für Bildung,
Wissenschaft und Kultur

Christian Tischner

Thüringer Verordnung  
zur Neuregelung der Datenverarbeitung an den Hochschulen  

Vom 30. April 2025

Aufgrund des § 11 Abs. 4 und des § 63 Abs. 4 Satz 3 Halb-
satz 1 des Thüringer Hochschulgesetzes (ThürHG) vom 
10. Mai 2018 (GVBl. S. 149), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 31 des Gesetzes vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 277), 
verordnet das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur:

Artikel 1 
Thüringer Hochschul-Datenverarbeitungsverordnung  

(ThürHDatVO)

Inhaltsübersicht

§ 1 Regelungsgegenstand
§ 2 Datenverarbeitung zum Zweck des Zugangs zum 

Studium (§ 11 Abs. 1 Nr. 1 ThürHG)
§ 3 Datenverarbeitung zum Zweck der Promotion und 

Habilitation (§ 11 Abs. 1 Nr. 1 ThürHG)
§ 4 Datenverarbeitung zum Zweck einer Zweit- und 

Gasthörerschaft (§ 11 Abs. 1 Nr. 1 ThürHG)
§ 5 Datenverarbeitung bei Rückmeldung, Beurlaubung 

und Teilzeitstudium (§ 11 Abs. 1 Nr. 1 ThürHG)
§ 6 Datenverarbeitung bei Prüfungen (§ 11 Abs. 1 

Nr. 1 ThürHG)
§ 7 Dokumente zur Nachweisführung
§ 8 Datenverarbeitung zum Zweck von Evaluations- 

und Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 9 
ThürHG (§ 11 Abs. 1 Nr. 2 ThürHG)

§ 9 Datenverarbeitung zum Zweck der Pflege der 
Verbindung mit ehemaligen Mitgliedern und Ange-
hörigen nach § 5 Abs. 5 ThürHG (§ 11 Abs. 1 Nr. 3 
ThürHG)

§ 10 Datenverarbeitung zum Zweck der Hochschul-
entwicklungsplanung nach § 12 Abs. 1 und § 13 
Abs. 1 ThürHG (§ 11 Abs. 1 Nr. 4 ThürHG)

§ 11 Datenverarbeitung im Rahmen der Berichterstat-
tung der Hochschulen (§ 11 Abs. 1 Nr. 4 ThürHG)

§ 12 Datenverarbeitung zum Zweck der Leistungsbe-
wertungen zur hochschulinternen Mittelvergabe 
und Steuerung (§ 11 Abs. 1 Nr. 5 ThürHG)

§ 13 Datenverarbeitung zum Zweck der Umsetzung 
des Gleichstellungs- und Diversitätsauftrags (§ 11 
Abs. 1 Nr. 7 ThürHG)

§ 14 Datenverarbeitung zum Zweck der Benutzung von 
Einrichtungen der Hochschule (§ 11 Abs. 1 Nr. 8 
ThürHG)

§ 15 Datenverarbeitung zum Zweck des Betriebs von 
Forschungsinformationssystemen nach § 65 
Abs. 3 ThürHG (§ 11 Abs. 1 Nr. 9 ThürHG) 

§ 16 Datenverarbeitung zum Zweck der Zusammenar-
beit nach § 5 Abs. 10 ThürHG (§ 11 Abs. 1 Nr. 10 
ThürHG) 

§ 17 Datenverarbeitung zu statistischen Zwecken (§ 11 
Abs. 1 Nr. 11 ThürHG)

§ 18 Satzungsrecht der Hochschulen (§ 11 Abs. 4 Halb-
satz 2 ThürHG)

§ 19 Gleichstellungsbestimmung

§ 1 
Regelungsgegenstand

Regelungsgegenstand dieser Verordnung ist die Festle-
gung, welche personenbezogenen Daten die Hochschu-
len nach § 1 Abs. 2 des Thüringer Hochschulgesetzes 
(ThürHG) zu den in § 11 Abs. 1 ThürHG aufgeführten Zwe-
cken verarbeiten dürfen.

§ 2 
Datenverarbeitung zum Zweck des Zugangs zum  

Studium (§ 11 Abs. 1 Nr. 1 ThürHG)

(1) Die Hochschulen dürfen zur Erfüllung der Aufgaben 
zum Zweck der Zulassung nach § 11 Abs. 1 Nr. 1 ThürHG 
folgende personenbezogene Daten der Studienbewerben-
den verarbeiten:
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1. den Familiennamen und frühere Namen,
2. die Vornamen,
3. das Geschlecht,
4. das Geburtsdatum und den Geburtsort,
5. die Staatsangehörigkeit sowie weitere Staatsangehö-

rigkeiten,
6. die Anschrift des Heimatwohnsitzes einschließlich des 

Landkreises und des Bundeslandes sowie bei einer 
Anschrift im Ausland den Staat,

7. jeweils eine für die Dauer des jeweiligen Verfahrens 
gültige E-Mail-Adresse und Telefonnummer,

8. die Bezeichnung der Hochschule und die Bezeichnung 
des Standorts der Hochschule, für die die Zulassung 
beantragt wird,

9. den mit der Zulassung beantragten Studiengang oder 
die Anzahl der mit der Zulassung beantragten Studi-
engänge, Fach- und Hochschulsemester, die Art der 
Einschreibung, den Hörerstatus, die Art des beantrag-
ten Studiums, den angestrebten Abschluss und die 
Anzahl der hierfür erforderlichen Fachsemester, die 
Regelstudienzeit des beantragten Studiengangs, den 
Ort und den Staat der angestrebten Abschlussprüfung, 

10. die Art, das Jahr, den Ort, den Landkreis und den Staat 
des Erwerbs der zeitlich ersten Hochschulzugangsbe-
rechtigung einschließlich der erreichten Durchschnitts-
note und der erreichten Einzelnoten,

11. die Art und das Jahr des Erwerbs der weiteren Hoch-
schulzugangsberechtigung, die für das mit der Zulas-
sung beantragte Studium erforderlich ist,

12. die Art und die Dauer berufspraktischer Tätigkeiten so-
wie einer Berufsausbildung, die Art und die Zeitpunkte 
berufsqualifizierender Abschlüsse oder besondere 
Kenntnisse und Fähigkeiten, die nach den Studien- 
und Prüfungsordnungen für die mit der Zulassung 
beantragten Studiengänge erforderlich sind,

13. bisher belegte Studiengänge und die Art des Abschlus-
ses und den Staat, in dem die Studiengänge absolviert 
oder der Abschluss erworben wurden, im Fall der Ex-
matrikulation der Grund der Exmatrikulation, 

14. die Art, der Studiengang und das Ergebnis der bisher 
abgelegten Abschlussprüfungen sowie den Staat, in 
dem der Abschluss erworben wurde, sowie die Dauer, 
die Art und den Umfang der berufspraktischen Tätig-
keiten vor Aufnahme des Studiums, soweit die Studi-
enbewerbenden solche absolviert haben,

15. die Anzahl der für den Studiengang erworbenen und 
anerkannten Leistungspunkte entsprechend dem Euro-
pean Credit Transfer System (ECTS-Leistungspunkte), 
darunter die außerhalb der Hochschule im Rahmen 
einer beruflichen Qualifikation erworbenen ECTS-
Leistungspunkte oder die im Ausland erworbenen und 
anerkannten ECTS-Leistungspunkte,

16. die Art und die Dauer des erfolgten Wehrdiensts oder 
gleichgestellter Dienste beziehungsweise der Ableis-
tung eines freiwilligen Wehrdiensts, eines Bundesfrei-
willigendiensts, eines Jugendfreiwilligendiensts oder 
eines Entwicklungsdiensts,

17. zusätzlich bei dualen Studiengängen die Bezeich-
nung und die Anschrift der Ausbildungsstätte der 
Praxispartnerin oder des Praxispartners, der oder des 
Ausbildungsverantwortlichen und der oder des fachlich 
Betreuenden sowie

18. bei Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Stif-
tung für Hochschulzulassung nach § 13 des Thüringer 
Hochschulzulassungsgesetzes in der Fassung vom 
8. September 2020 (GVBl. S. 449) in Verbindung mit 
§ 24 der Thüringer Studienplatzvergabeverordnung 
vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 322) jeweils in der jeweils 
geltenden Fassung neben den in den Nummern 1 bis 
14 und 16 genannten Daten:
a) die Ordnungsmerkmale, die die oder der Studien-

bewerbende bei der Registrierung bei der Stiftung 
für Hochschulzulassung erhält, insbesondere die 
Identifikationsnummer und die Authentifizierungs-
nummer,

b) den Benutzernamen und das Passwort im elektro-
nischen Anmelde- oder Bewerbungsportal, welche 
die oder der Studienbewerbende bei der Registrie-
rung und Anmeldung selbst festlegt,

c) die Identifikationsnummer der Hochschulzugangs-
berechtigung, soweit die Hochschule dies ver-
langt, und

d) die Daten nach Absatz 2 Nr. 2 bis 5.

(2) Die Hochschulen dürfen zur Erfüllung der Aufgaben 
zum Zweck der Immatrikulation nach § 11 Abs. 1 Nr. 1 
ThürHG zusätzlich zu den in Absatz 1 genannten Daten 
folgende personenbezogene Daten der Studienbewerben-
den verarbeiten:
1. die Anschrift des Semesterwohnsitzes einschließlich 

des Landkreises und des Bundeslandes sowie bei ei-
ner Anschrift im Ausland den Staat,

2. die Bezeichnung, den Ort und den Staat der Hochschu-
len, bei denen gleichzeitig eine Immatrikulation bean-
tragt wird, sowie der bisher besuchten Hochschulen, 
die an diesen Hochschulen bereits absolvierten Studi-
enzeiten einschließlich der Zeiten der Urlaubs- und Pra-
xissemester sowie der Semester an einem Studienkol-
leg und die jeweils gewählten Studiengänge, 

3. die Bezeichnung, den Ort und den Staat der Hoch-
schule sowie das Jahr und das Semester der Erstein-
schreibung,

4. die Art der Einschreibung,
5. die Art der Studienunterbrechungen und die Anzahl 

der vollständigen Semester der Studienunterbrechung, 
6. die Art, die Dauer und den Staat studienbezogener 

Auslandsaufenthalte sowie die Art des Mobilitätspro-
gramms,

7. Umstände, die nach § 73 Abs. 1 ThürHG zu einer Ver-
sagung der Immatrikulation führen können, 

8. bei Angehörigen von Staaten, die nicht Mitgliedstaat 
der Europäischen Union sind, Angaben zum Vorlie-
gen einer Aufenthaltserlaubnis, die zum Studium be-
rechtigt, sowie

9. die Matrikelnummer und das Datum der Immatriku-
lation.

(3) Wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass Grün-
de für eine Versagung der Immatrikulation nach § 73 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1 bis 3 ThürHG vorliegen, dürfen die Hochschu-
len zur Erfüllung der Aufgaben zum Zweck der Immatriku-
lation nach § 11 Abs. 1 Nr. 1 ThürHG zusätzlich zu den in 
den Absätzen 1 und 2 genannten Daten mit dem Antrag auf 
Immatrikulation die diese Tatbestände begründenden oder 



 Nr. 6 - Tag der Ausgabe: Erfurt, den 28. Mai 2025     91

widerlegenden Tatsachen betreffenden Angaben als perso-
nenbezogene Daten der Studienbewerbenden verarbeiten. 

§ 3 
Datenverarbeitung zum Zweck der Promotion und  

Habilitation (§ 11 Abs. 1 Nr. 1 ThürHG)

(1) Die Hochschulen dürfen zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach § 11 Abs. 1 Nr. 1 ThürHG von an ihrer Hochschule 
Promovierenden folgende personenbezogene Daten ver-
arbeiten:
1. den Familiennamen und frühere Namen,
2. Vornamen,
3. das Geschlecht,
4. das Geburtsdatum und den Geburtsort,
5. die Anschrift, jeweils eine aktuelle E-Mail-Adresse und 

eine Telefonnummer,
6. die Staatsangehörigkeit sowie weitere Staatsangehö-

rigkeiten,
7. die Bezeichnung der Hochschule, an der das Promo-

tionsverfahren durchgeführt wird,
8. die Art der Promotion,
9. das Promotionsfach,
10. die Art der Registrierung als Promovierender,
11. das Datum des Beginns des Promotionsverfahrens, 
12. das Datum der Beendigung des Promotionsverfahrens,
13. die Teilnahme an einem strukturierten Promotions-

programm,
14. die Art des Beschäftigungsverhältnisses an der Hoch-

schule der Promotion,
15. die Art der Dissertation,
16. die Hochschule und das Semester der Ersteinschrei-

bung an einer deutschen Hochschule,
17. das Jahr, die Art, den Ort, den Kreis und den Staat 

des Erwerbs der ersten Hochschulzugangsberechti-
gung und

18. die Bezeichnung, den Ort, den Kreis und den Staat der 
Hochschule, bei der die zur Promotion berechtigende 
Abschlussprüfung bestanden wurde, die Gesamtnote 
dieser Abschlussprüfung sowie das Datum des Prü-
fungsabschlusses.

(2) Die Hochschulen dürfen zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach § 11 Abs. 1 Nr. 1 ThürHG von an ihrer Hochschule 
Habilitierenden folgende personenbezogene Daten ver-
arbeiten:
1. den Familiennamen und frühere Namen,
2. Vornamen,
3. das Geschlecht,
4. das Geburtsdatum und den Geburtsort,
5. die Anschrift, jeweils eine aktuelle E-Mail-Adresse und 

eine Telefonnummer,
6. die Staatsangehörigkeit sowie weitere Staatsangehö-

rigkeiten,
7. besuchte Hochschulen,
8. abgelegte Abschlussprüfungen,
9. abgeschlossene Promotionen und Promotionsleis-

tungen,
10. bisherige akademische Grade und der angestrebte 

akademische Grad,
11. die Bezeichnung der Hochschule, an der habilitiert wird,
12. das Fach- und Habilitationsgebiet sowie das Thema 

der Habilitation,

13. das Datum des Beginns des Habilitationsverfahrens,
14. die Art des Dienst- oder Beschäftigungsverhältnisses 

an der Hochschule,
15. die fachliche und organisatorische Zugehörigkeit,
16. Habilitationsleistungen,
17. den vergebenen akademischen Grad und 
18. das Datum der Beendigung der Habilitation.

§ 4 
Datenverarbeitung zum Zweck einer Zweit- und  

Gasthörerschaft (§ 11 Abs. 1 Nr. 1 ThürHG)

(1) Die Hochschulen dürfen zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach § 11 Abs. 1 Nr. 1 ThürHG von an einer anderen Hoch-
schule zugelassenen Studierenden die personenbezoge-
nen Daten nach den §§ 2 und 3 verarbeiten, wenn von der 
betreffenden Person ein Antrag auf Zulassung zur Zweithö-
rerschaft gestellt worden ist, der zum Besuch von Lehrver-
anstaltungen und zur Ablegung von Prüfungen berechtigt.

(2) Die Hochschulen dürfen mit dem Antrag auf Zulas-
sung zum Gasthörerstudium nach § 77 ThürHG von der 
antragstellenden Person folgende personenbezogene Da-
ten verarbeiten:
1. den Familiennamen und frühere Namen,
2. Vornamen,
3. das Geschlecht,
4. das Geburtsdatum und den Geburtsort,
5. die Staatsangehörigkeit sowie weitere Staatsangehö-

rigkeiten,
6. die Anschrift,
7. den höchsten bisher erlangten Bildungsabschluss so-

wie
8. mit der Zulassung zum Gasthörerstudium beantragte 

Lehrveranstaltungen und Fachrichtungen.

§ 5  
Datenverarbeitung bei Rückmeldung, Beurlaubung und  

Teilzeitstudium (§ 11 Abs. 1 Nr. 1 ThürHG)

(1) Haben sich bis zum Zeitpunkt der Rückmeldung nach 
§ 74 Abs. 1 ThürHG Änderungen in den Angaben nach 
den §§ 2 und 3 ergeben, dürfen die Hochschulen zur Er-
füllung der Aufgaben nach § 11 Abs. 1 Nr. 1 ThürHG die 
geänderten Daten verarbeiten. Sind seit der vorangegan-
genen Rückmeldung Abschlussprüfungen absolviert wor-
den, dürfen die Hochschulen zusätzlich insbesondere fol-
gende personenbezogene Daten verarbeiten:
1. die Bezeichnung oder Namen und Orte der Hochschu-

le oder des Prüfungsamts, bei denen die Abschluss-
prüfungen absolviert wurden,

2. die Anzahl der Fachsemester für die absolvierten Ab-
schlussprüfungen,

3. die Art der Abschlussprüfungen,
4. das Studienfach,
5. die Anzahl der Hochschulsemester,
6. das Datum der Beendigung der Abschlussprüfungen,
7. das Gesamtergebnis und den Prüfungserfolg,
8. die Anzahl der für den Studiengang im In- und Ausland 

anerkannten ECTS-Leistungspunkte,
9. die Anzahl der anerkannten ECTS-Leistungspunkte, die 

durch berufliche Qualifikationen erworben wurden, und
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10. die Art, die Dauer und den Staat studienbezogener 
Auslandsaufenthalte sowie die Art des Mobilitätspro-
gramms.

(2) Von Studierenden, bei denen ein Antrag auf Beurlau-
bung nach § 74 Abs. 2 ThürHG vorliegt, dürfen die Hoch-
schulen zur Erfüllung der Aufgaben nach § 11 Abs. 1 Nr. 1 
ThürHG zusätzlich zu den Daten nach den §§ 2 und 3 die 
Beurlaubungsgründe, die Semester und die Dauer der be-
antragten Beurlaubung verarbeiten.

(3) Die Hochschulen dürfen zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach § 11 Abs. 1 Nr. 1 ThürHG von Studierenden, die ei-
nen Antrag auf Teilzeitstudium stellen, zusätzlich zu den 
Daten nach den §§ 2 und 3 die anzugebende Begrün-
dung verarbeiten.

§ 6 
Datenverarbeitung bei Prüfungen 

(§ 11 Abs. 1 Nr. 1 ThürHG)

(1) Die Hochschulen dürfen zusätzlich zu den Daten nach 
den §§ 2 bis 4 Abs. 1 sowie § 5 folgende personenbezoge-
ne Daten der zu prüfenden Person verarbeiten, soweit dies 
zum Zweck der Zulassung zu Prüfungen erforderlich ist:
1. die Art der beabsichtigten Prüfung,
2. die für die beabsichtigte Prüfung erbrachten Zulas-

sungsvoraussetzungen,
3. Angaben über einen möglichen Verlust des Prüfungs-

anspruchs und
4. die Anzahl der bisherigen Prüfungsversuche für die be-

absichtigte Prüfung.
Die Daten dürfen in Fällen staatlicher Prüfungen an die 
zuständigen Prüfungsämter außerhalb der Hochschule 
übermittelt werden. Zusätzlich dürfen die Hochschulen von 
der zu prüfenden Person folgende Unterlagen verlangen:
1. Nachweise über durchgeführte Praktika, Zwischenprü-

fungen oder Vorprüfungen, aus denen jeweils die Art, 
das Fach, der Zeitpunkt und das Ergebnis der Prüfun-
gen ersichtlich sind,

2. Nachweise über Behinderungen, chronische Erkran-
kungen oder einer Kombination aus diesen, die zum 
Nachteilsausgleich berechtigen können,

3. Nachweise über eine vorliegende Prüfungsunfähigkeit,
4. Nachweise über gewährte Fristverlängerungen zur Ab-

legung der Zwischenprüfung oder Vorprüfung sowie
5. bei der Promotionsprüfung zusätzlich Nachweise über 

die zuletzt besuchte Hochschule und die abgelegte Ab-
schlussprüfung, aus denen die Art, der Zeitpunkt und 
das Ergebnis der Abschlussprüfung ersichtlich sind.

(2) Die Hochschulen dürfen zum Zweck der Durchfüh-
rung von Prüfungen von der zu prüfenden Person folgen-
de personenbezogene Daten verarbeiten, soweit dies für 
die Durchführung des Prüfungsverfahrens erforderlich ist:
1. die für die Feststellung und den Nachweis der Identi-

tät der zu prüfenden Person erforderlichen personen-
bezogenen Daten,

2. die für den Ablauf der Prüfung und die Beaufsichtigung 
der zu prüfenden Person erforderlichen personenbe-
zogenen Daten sowie

3. Namen, Vornamen und die Matrikelnummer der zu prü-
fenden Person, deren Prüfungsleistung, Prüfungsbe-

wertungen und -ergebnisse einschließlich Einzel- und 
Gesamtbewertungen sowie Einzel- und Gesamtnoten.

(3) Bei Installationen auf elektronischen Kommunikations-
einrichtungen der Studierenden, die zur Durchführung von 
Prüfungen in elektronischer Form oder in anderer Form 
der elektronischen Kommunikation notwendig sind, hat 
die Hochschule sicherzustellen, dass
1. die Funktionsfähigkeit der elektronischen Kommunika-

tionseinrichtung außerhalb der Prüfung nicht und wäh-
renddessen nur in dem zur Sicherstellung der Identi-
tät der zu prüfenden Person sowie der Unterbindung 
von Täuschungshandlungen notwendigen Maße be-
einträchtigt wird,

2. die Informationssicherheit der elektronischen Kommu-
nikationseinrichtung und die Vertraulichkeit der auf der 
Kommunikationseinrichtung befindlichen Informationen 
nicht beeinträchtigt wird sowie

3. eine vollständige Deinstallation nach der Prüfung mög-
lich ist.

Eine Videoaufsicht ist so einzurichten, dass der Persön-
lichkeitsschutz und die Privatsphäre der zu prüfenden Per-
son nicht mehr eingeschränkt werden als zur Unterbindung 
und Ahndung von Täuschungshandlungen zwingend erfor-
derlich; insbesondere sind eine permanente Überwachung 
des gesamten Raums nur bei einem tatsächlichen Täu-
schungsverdacht und nur nach vorheriger Ankündigung 
zulässig. Prüfungen in elektronischer Form oder in ande-
rer Form der elektronischen Kommunikation dürfen nur auf 
der Grundlage der Prüfungsordnung der Hochschule oder 
einer Einwilligung der zu prüfenden Person durchgeführt 
werden; die Widerrufsmöglichkeit einer solchen Einwilli-
gung besteht nur bis Prüfungsbeginn. 

§ 7 
Dokumente zur Nachweisführung

Zum Nachweis der Richtigkeit und Vollständigkeit der nach 
den §§ 2 bis 5 sowie 6 Abs. 1 Satz 1 sowie Abs. 2 zu ver-
arbeitenden Daten können die Hochschulen die Nach-
weisführung durch aussagekräftige Dokumente verlangen.

§ 8 
Datenverarbeitung zum Zweck von Evaluations- und  
Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 9 ThürHG 

(§ 11 Abs. 1 Nr. 2 ThürHG)

(1) Die Hochschulen sind berechtigt, zum Zweck von Eva-
luations- und Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 9 
ThürHG die nach den §§ 3 bis 7 des Hochschulstatistikge-
setzes (HStatG) vom 2. November 1990 (BGBl. I S. 2414) 
sowie § 8 Abs. 2 und § 9 Abs. 1 der Thüringer Graduierten-
förderungsverordnung vom 14. März 2011 (GVBl. S. 56) 
jeweils in der jeweils geltenden Fassung zu erhebenden 
Daten zu verarbeiten. Die Datenverarbeitung kann auch 
außerhalb der in § 3 Abs. 1 HStatG geregelten Stichtage 
und Fristen erfolgen. Die Datenverarbeitung darf, soweit 
die Voraussetzungen des Thüringer Datenschutzgesetzes 
vom 6. Juni 2018 (GVBl. S. 229) in der jeweils geltenden 
Fassung erfüllt sind, auch durch Dritte erfolgen.

(2) Näheres zu den Evaluations- und Qualitätssicherungs-
maßnahmen nach § 9 Abs. 1 bis 3 ThürHG, insbesonde-
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re zur Beteiligung der Mitglieder und Angehörigen der 
Hochschule sowie zu Art und Form der Veröffentlichung 
der aus der Verarbeitung der Daten gewonnenen Ergeb-
nisse, regelt der Senat der Hochschule nach § 9 Abs. 4 
ThürHG durch Satzung.

(3) Bei Befragungen von ehemaligen Mitgliedern und Ange-
hörigen im Rahmen von Evaluations- und Qualitätssiche-
rungsmaßnahmen nach § 9 ThürHG sind die Befragten auf 
die Freiwilligkeit der Angabe ihrer personenbezogenen Da-
ten, die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten und 
das Recht, der Verarbeitung sie betreffender personenbe-
zogener Daten jederzeit zu widersprechen, hinzuweisen.

(4) Die für Zwecke von Evaluations- und Qualitätssiche-
rungsmaßnahmen an das für das Hochschulwesen zustän-
dige Ministerium zu übermittelnden Daten sind vor deren 
Übermittlung zu anonymisieren. Es erfolgt keine Übermitt-
lung von Namen, Anschriften oder anderen Angaben, die 
einen Personenbezug ermöglichen.

§ 9 
Datenverarbeitung zum Zweck der Pflege der  

Verbindung mit ehemaligen Mitgliedern und Angehörigen 
nach § 5 Abs. 5 ThürHG (§ 11 Abs. 1 Nr. 3 ThürHG)

(1) Die Hochschulen dürfen zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach § 11 Abs. 1 Nr. 3 ThürHG folgende personenbezo-
gene Daten verarbeiten:
1. den Familiennamen und frühere Namen,
2. die Vornamen,
3. das Geburtsdatum,
4. die Anschrift und eine E-Mail-Adresse,
5. den Studiengang und
6. die von der jeweiligen Hochschule vergebene ehema-

lige Matrikelnummer sowie jeweils das Datum der Im-
matrikulation und der Exmatrikulation.

(2) Die ehemaligen Mitglieder und Angehörigen sind auf 
die Freiwilligkeit der Angabe ihrer personenbezogenen 
Daten, die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten 
nach Absatz 1 und das Recht, der Verarbeitung sie betref-
fender personenbezogener Daten jederzeit zu widerspre-
chen, hinzuweisen.

§ 10 
Datenverarbeitung zum Zweck der  

Hochschulentwicklungsplanung nach § 12 Abs. 1 und  
§ 13 Abs. 1 ThürHG (§ 11 Abs. 1 Nr. 4 ThürHG)

Die Hochschulen sind berechtigt, zum Zweck der Hoch-
schulentwicklungsplanung des Landes, der Aufstellung 
oder Fortschreibung der Rahmenvereinbarung nach § 12 
Abs. 1 ThürHG und den damit verbundenen Ziel- und Leis-
tungsvereinbarungen nach § 13 Abs. 1 ThürHG sowie der 
Struktur- und Entwicklungsplanung der Hochschulen die 
nach den §§ 3 bis 7 HStatG zu erhebenden Daten sowie 
die Daten über die Anzahl und die Dauer von befristeten 
Beschäftigungsverhältnissen zu verarbeiten. § 8 Abs. 1 
Satz 3 und Abs. 4 gilt entsprechend.

§ 11 
Datenverarbeitung im Rahmen der Berichterstattung der 

 Hochschulen (§ 11 Abs. 1 Nr. 4 ThürHG)

Die Hochschulen sind berechtigt, zum Zweck der Bericht-
erstattung insbesondere nach § 10 ThürHG über die bei 
der Erfüllung ihrer Aufgaben erbrachten Leistungen sowie 
über die Umsetzung der Rahmenvereinbarung nach § 12 
Abs. 1 ThürHG und der Ziel- und Leistungsvereinbarungen 
nach § 13 Abs. 1 ThürHG die nach den §§ 3 bis 7 HStatG 
zu erhebenden Daten sowie die Daten über die Anzahl und 
die Dauer von befristeten Beschäftigungsverhältnissen zu 
verarbeiten. § 8 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 4 gilt entsprechend.

§ 12 
Datenverarbeitung zum Zweck der  

Leistungsbewertungen zur hochschulinternen  
Mittelvergabe und Steuerung 
(§ 11 Abs. 1 Nr. 5 ThürHG)

Die Hochschulen sind berechtigt, zum Zweck der Leis-
tungsbewertungen zur hochschulinternen Mittelvergabe 
und Steuerung die nach den §§ 3 bis 7 HStatG zu erhe-
benden Daten zu verarbeiten. § 8 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 4 
gilt entsprechend.

§ 13 
Datenverarbeitung zum Zweck der Umsetzung des  

Gleichstellungs- und Diversitätsauftrags 
(§ 11 Abs. 1 Nr. 7 ThürHG)

Die Hochschulen dürfen zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach 
§ 11 Abs. 1 Nr. 7 ThürHG von ihren Mitgliedern und Ange-
hörigen folgende personenbezogene Daten verarbeiten:
1. den Familiennamen und frühere Namen,
2. die Vornamen,
3. den Geburtsnamen,
4. Künstlernamen,
5. das Geschlecht,
6. akademische Grade, Promotionen, Habilitationen, Ju-

niorprofessuren, Neuberufungen, die Ausstattung der 
Professuren in Form der Sach- und Personalausstat-
tung, das Berufungs- und Lehrgebiet, die Gremien-
präsenz, bewilligte Stipendien, Befristungen, Vertrags-
laufzeiten, die Art und die Anzahl der fachspezifischen 
Fortbildungen sowie

7. alternative Arbeitszeitmodelle, insbesondere Telear-
beit oder Gleitzeit.

§ 8 Abs. 4 gilt entsprechend.

§ 14 
Datenverarbeitung zum Zweck der Benutzung von  

Einrichtungen der Hochschule  
(§ 11 Abs. 1 Nr. 8 ThürHG)

Die Hochschulen dürfen zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach 
§ 11 Abs. 1 Nr. 8 ThürHG von den Nutzerinnen und Nutzern 
folgende personenbezogene Daten verarbeiten:
1. den Familiennamen und frühere Namen,
2. Vornamen,
3. das Geburtsdatum,
4. die Matrikelnummer, die Personalnummer oder die Be-

nutzernummer,

https://www.juris.testa-de.net/r3/document/jlr-HSchulGTH2018pP9/format/xsl/part/S?oi=sEX2U25hpc&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.testa-de.net/r3/document/jlr-HSchulGTH2018pP9/format/xsl/part/S?oi=sEX2U25hpc&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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5. das Geschlecht,
6. die Anschrift,
7. jeweils eine aktuelle E-Mail-Adresse und eine Telefon-

nummer sowie
8. den Studiengang, das Studienfach, die Fachrichtung 

und den angestrebten Studienabschluss.

§ 15 
Datenverarbeitung zum Zweck des Betriebs von 

Forschungsinformationssystemen nach  
§ 65 Abs. 3 ThürHG (§ 11 Abs. 1 Nr. 9 ThürHG) 

(1) Die Hochschulen dürfen zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach § 11 Abs. 1 Nr. 9 ThürHG folgende personenbezoge-
ne Daten des wissenschaftlichen Personals einschließlich 
der an der Hochschule beschäftigten Nachwuchswissen-
schaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler verarbeiten:
1. den Familiennamen und frühere Namen,
2. Vornamen,
3. die Anschrift,
4. eine aktuelle E-Mail-Adresse,
5. eine aktuelle Telefonnummer,
6. das Geburtsdatum,
7. das Geschlecht,
8. die Staatsangehörigkeit sowie weitere Staatsangehö-

rigkeiten,
9. die Personalkategorie,
10. die Personenkennung,
11. akademische Abschlüsse,
12. die fachliche Qualifikation,
13. die fachliche und organisatorische Zugehörigkeit,
14. die Bezeichnung einer Professur,
15. die Berufung,
16. Fachgebiete und Forschungsfelder,
17. die Art, die Dauer und die Befristung des Dienst- oder 

Beschäftigungsverhältnisses,
18. die tarifliche Einstufung,
19. die Art der Finanzierung und
20. Angaben zu der Wahrnehmung wissenschaftlicher 

Funktionen des Personals.
Satz 1 gilt in Einzelfällen auch für das sonstige Personal, 
sofern es Leistungen zu Forschungszwecken erbringt, die 
im Rahmen des Forschungsinformationssystems der jewei-
ligen Hochschule zur Erfassung vorgesehen sind.

(2) Die Hochschulen dürfen zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach § 11 Abs. 1 Nr. 9 ThürHG folgende personenbezo-
gene Daten der nicht unter Absatz 1 fallenden Promovie-
renden und Habilitierenden verarbeiten:
1. den Familiennamen und frühere Namen,
2. Vornamen,
3. die Anschrift,
4. eine aktuelle E-Mail-Adresse,
5. eine aktuelle Telefonnummer,
6. das Geburtsdatum,
7. das Geschlecht,
8. die Staatsangehörigkeit sowie weitere Staatsangehö-

rigkeiten und
9. akademische Abschlüsse.

(3) Die Hochschulen dürfen zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach § 11 Abs. 1 Nr. 9 ThürHG über die Absätze 1 und 2 

hinaus personenbezogene Daten mit Forschungsbezug 
verarbeiten, insbesondere zu 
1. Projekten,
2. Publikationen,
3. Patenten,
4. Preisverleihungen und
5. Ausgründungen.

(4) Die Hochschulen dürfen zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach § 11 Abs. 1 Nr. 9 ThürHG über die Absätze 1 bis 3 
hinaus personenbezogene Daten zu wissenschaftlichen 
Qualifikationsvorhaben verarbeiten, insbesondere den In-
halt, den Stand und die Dauer von Promotions- und Habi-
litationsvorhaben sowie damit verbundene interne und ex-
terne Betreuungen.

(5) Die Daten nach den Absätzen 1 bis 4 können von den 
Hochschulen auch unmittelbar aus anderen Dateisyste-
men übernommen werden.

§ 16 
Datenverarbeitung zum Zweck der Zusammenarbeit  

nach § 5 Abs. 10 ThürHG (§ 11 Abs. 1 Nr. 10 ThürHG) 

(1) Die Hochschulen dürfen zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach § 11 Abs. 1 Nr. 10 ThürHG von den im Rahmen der 
Hochschul- und Verwaltungskooperation teilnehmenden 
Personen folgende personenbezogene Daten verarbeiten:
1. den Familiennamen und frühere Namen,
2. die Vornamen,
3. das Geburtsdatum,
4. die Matrikelnummer,
5. die Personalnummer,
6. das Geschlecht,
7. jeweils eine aktuelle E-Mail-Adresse und Telefonnum-

mer,
8. den Studiengang, die Fachrichtung und den angestreb-

ten Studienabschluss sowie
9. die Art des Dienst- oder Beschäftigungsverhältnisses.

(2) Die Daten nach Absatz 1 können von den Hochschu-
len auch unmittelbar aus anderen Dateisystemen über-
nommen werden.

§ 17 
Datenverarbeitung zu statistischen Zwecken 

(§ 11 Abs. 1 Nr. 11 ThürHG) 

(1) Die Hochschulen übermitteln dem Landesamt für Sta-
tistik die nach den §§ 3 bis 7 HStatG zu erhebenden Da-
ten für statistische Zwecke. Für die Übermittlung der Da-
ten nach § 3 Abs. 1 und 2 HStatG gelten als Stichtage für 
den Ablauf der Immatrikulationsfrist für die jeweiligen Win-
tersemester der 31. Oktober und für die jeweiligen Som-
mersemester der 30. April.

(2) Zu den in Absatz 1 Satz 2 geregelten Stichtagen wer-
den auch die Daten für die Prüfungsteilnehmenden zu be-
standenen oder endgültig nicht bestandenen Abschluss-
prüfungen nach § 3 Abs. 1 und § 4 HStatG jeweils zum 
Stichtag 30. September die Daten des jeweiligen vorher-
gehenden Sommersemesters und zum Stichtag 31. März 
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die Daten des jeweiligen vorhergehenden Wintersemes-
ters übermittelt.

§ 18 
Satzungsrecht der Hochschulen 
(§ 11 Abs. 4 Halbsatz 2 ThürHG)

Die Hochschulen können ergänzende Festlegungen zur 
Verarbeitung der Daten durch Satzung im Sinne des § 11 
Abs. 4 Halbsatz 2 ThürHG treffen; davon ausgenommen 
sind ergänzende Festlegungen zu dem Regelungsbereich 
der §§ 10, 11 und 17 hinsichtlich der Art der zu verarbei-
tenden Daten und des Kreises der Personen, deren Da-
ten verarbeitet werden. Insbesondere können die Hoch-
schulen durch Satzung regeln:
1. weitere Einzelheiten der Verarbeitung personenbezo-

gener Daten einschließlich der Übermittlung an Dritte 
und der Aufbewahrungs- und Löschungsfristen auf der 
Grundlage der jeweils geltenden Vorschriften über den 
Schutz personenbezogener Daten und

2. die Verarbeitung personenbezogener Daten für die 
Durchführung des Studiums und der Weiterbildung.

§ 19 
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Verordnung 
gelten jeweils auch für Personen, die mit der Angabe „di-
vers“ oder ohne eine Angabe des Geschlechts in das Ge-
burtenregister eingetragen sind.

Artikel 2 
Änderung der  

Thüringer Graduiertenförderungsverordnung

In § 8 Abs. 2 Satz 2 der Thüringer Graduiertenförderungs-
verordnung vom 14. März 2011 (GVBl. S. 56), die zuletzt 
durch Verordnung vom 29. Juni 2022 (GVBl. S. 312) ge-
ändert wurde, wird die Verweisung „§ 6 Abs. 3 Nr. 1 bis 10, 
12, 13 sowie 17 der Thüringer Hochschul-Datenverarbei-
tungsverordnung vom 16. August 2019 (GVBl. S. 367) in 
der jeweils geltenden Fassung“ durch die Verweisung „§ 3 
Abs. 1 Nr. 1 bis 11, 13, 14 sowie 18 der Thüringer Hoch-
schul-Datenverarbeitungsverordnung vom 30. April 2025 
(GVBl. S. 89) in der jeweils geltenden Fassung“ ersetzt.

Artikel 3 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung 
in Kraft.

(2) Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten nach Absatz 1 tritt 
die Thüringer Hochschul-Datenverarbeitungsverordnung 
vom 16. August 2019 (GVBl. S. 367), geändert durch Ar-
tikel 2 der Verordnung vom 23. November 2020 (GVBl. 
S. 594), außer Kraft.

Erfurt, den 30. April 2025

Der Minister für Bildung,
Wissenschaft und Kultur

Christian Tischner

Erste Verordnung 
zur Änderung der Thüringer Mutterschutzverordnung 

Vom 20. Mai 2025

Aufgrund des § 75 Nr. 1 des Thüringer Beamtengesetzes 
vom 12. August 2014 (GVBl. S. 472), zuletzt geändert durch 
Artikel 10 des Gesetzes vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 277), 
verordnet die Landesregierung:

Artikel 1

Die Thüringer Mutterschutzverordnung vom 2. Juni 2020 
(GVBl. S. 289), zuletzt geändert durch Artikel 3 der Ver-
ordnung vom 9. März 2022 (GVBl. S. 187), wird wie folgt 
geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 3 Nr. 2 wird die Verweisung „§ 3 
Abs. 2 Satz 1“ durch die Verweisung „§ 3 Abs. 3 
Satz 1“ ersetzt.

b) In Absatz 3 werden nach dem Wort „schwangere“ 
die Worte „Beamtin, die Beamtin nach der Entbin-
dung“ und nach dem Wort „oder“ das Wort „die“ ein-
gefügt.

2. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„§ 3 
Ärztliche Beschäftigungsverbote, Entbindung, 
Schutzfristen vor und nach der Entbindung,  

Fehlgeburt“

b) Nach Absatz 1 wird folgender neue Absatz 2 ein-
gefügt:

„(2) Eine Entbindung ist eine Lebend- oder eine Tot-
geburt. Die Regelungen zur Entbindung finden im 
Fall einer Fehlgeburt ab der 13. Schwangerschafts-
woche entsprechende Anwendung, soweit nicht in 
dieser Verordnung oder einem Gesetz Abweichen-
des geregelt ist.“

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und wie folgt 
geändert:
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aa) In Satz 3 wird die Verweisung „Absatz 2 Satz 4“ 
durch die Verweisung „Absatz 3 Satz 4“ ersetzt.

bb) Folgender Satz wird angefügt:

„Satz 2 gilt nicht bei einer Totgeburt.“

e) Folgende Absätze 6 und 7 werden angefügt:

„(6) Die Beamtin darf nach dem Tod ihres Kindes 
bereits nach Ablauf der ersten zwei Wochen nach 
der Entbindung beschäftigt werden, wenn
1. sie dies ausdrücklich verlangt und
2. nach ärztlichem Zeugnis nichts dagegen spricht.
Sie kann ihre Erklärung nach Satz 1 Nr. 1 jederzeit 
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

(7) Im Fall einer Fehlgeburt darf die Beamtin nicht 
beschäftigt werden, soweit sie sich nicht ausdrück-
lich zur Dienstleistung bereit erklärt hat, bis zum 
Ablauf von
1. zwei Wochen nach einer Fehlgeburt ab der 

13. Schwangerschaftswoche oder
2. sechs Wochen nach einer Fehlgeburt ab der 

17. Schwangerschaftswoche oder
3. acht Wochen nach einer Fehlgeburt ab der 

20. Schwangerschaftswoche.

Sie kann ihre Erklärung nach Satz 1 jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Absätze 3 
bis 5 gelten nicht.“

f) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 8.

3. In § 15 werden nach dem Wort „Geschlechter“ die Wor-
te „und für Personen, die ohne eine Angabe des Ge-
schlechts in das Geburtenregister eingetragen sind“ 
angefügt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Juni 2025 in Kraft.

Erfurt, den 20. Mai 2025

Die Landesregierung

Der Ministerpräsident  Der Minister für Inneres,  
 Kommunales und  
 Landesentwicklung
In Vertretung
Die Finanzministerin Georg Maier

Katja Wolf
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